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Außerkraftsetzung  von  Zulassungsordnungen  für
 Masterstudiengänge  der  Freien  Universität  Berlin

 Der  Akademische  Senat  der  Freien  Universität  Berlin  hat
 in  seiner  643.  Sitzung  am  30.  Mai  2007  die  Zulassungs-
 ordnungen  folgender  Masterstudiengänge  rückwirkend
 zum  31.  März  2007  außer  Kraft  gesetzt:

 1.  Weiterbildender  postgradualer  Ergänzungsfernstu-
 diengang  East  European  Studies,

 2.  Weiterbildender  postgradualer  Ergänzungsstudien-
 gang  Editionswissenschaft,

 3.  Gemeinsamer  Masterstudiengang  Internationale  Be-
 ziehungen  der  Freien  Universität  Berlin,  der  Hum-
 boldt-Universität  zu  Berlin  und  der  Universität  Pots-
 dam,

 4.  Interdisziplinäre  Lateinamerikastudien,

 5.  Weiterbildender  Masterstudiengang  Net  Economy,

 6.  Osteuropastudien,

 7.  Postgraduales  Studium  (Ergänzungsstudium)  Psy-
 chosoziale  Prävention  und  Gesundheitsförderung,

 8.  Weiterbildender  Masterstudiengang  Schulentwicklung
 und  Qualitätssicherung  und

 9.  Weiterbildender  postgradualer  Ergänzungsstudien-
 gang  Internationale  Tiergesundheit  mit  dem  Ausbil-
 dungsgebiet  Veterinary  Public  Health  (Tierärztlicher
 Verbraucherschutz).

 Diese  Außerkraftsetzung  hat  die  für  Hochschulen  zu-
 ständige  Senatsverwaltung  mit  Schreiben  –  Sen  BWF
 IV  C  7  –  vom  26.  Juni  2006  bestätigt.
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Gebührensatzung  für  die  Teilnahme  am  Studier-
 fähigkeitstest  im  Rahmen  des  Auswahlverfahrens

 für  den  Bachelorstudiengang  Psychologie  des
 Fachbereichs  Erziehungswissenschaft  und
 Psychologie  der  Freien  Universität  Berlin

 Präambel

 Aufgrund  von  §  12  Abs.  1  Nr.  6  Teilgrundordnung  (TGO-
 Erprobungsmodell)  vom  27.  Oktober  1998  (FU-Mitteilun-
 gen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  8  Abs.  3  Satz  10  und  11  des
 Gesetzes  über  die  Zulassung  zu  den  Hochschulen  des
 Landes  Berlin  in  zulassungsbeschränkten  Studiengän-
 gen  (Berliner  Hochschulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in
 der  Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung  vom
 18.  Juni  2005  (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli
 2006  (GVBl.  S.  714),  hat  das  Kuratorium  der  Freien  Uni-
 versität  Berlin  am  26.  Juni  2007  folgende  Satzung  erlas-
 sen:*

 §  1
 Gebührenpflicht

 Für  die  Teilnahme  am  Studierfähigkeitstest  im  Rahmen
 des  Auswahlverfahrens  für  den  Bachelorstudiengang
 Psychologie  des  Fachbereichs  Erziehungswissenschaft
 und  Psychologie  erhebt  die  Freie  Universität  Berlin  eine
 Gebühr.

 §  2
 Höhe  der  Gebühr

 (1)  Die  Gebühr  für  die  Teilnahme  am  Studierfähigkeits-
 test  im  Rahmen  des  Auswahlverfahrens  für  den  Bache-
 lorstudiengang  Psychologie  beträgt  25  Euro.

 (2)  In  Fällen  wirtschaftlicher  Bedürftigkeit  und  bei  Vor-
 liegen  besonderer  sozialer  Situationen  einer  Bewerberin
 oder  eines  Bewerbers  kann  die  Gebühr  auf  Antrag  ermä-
 ßigt  werden.  Zuständig  sind  die  Auswahlbeauftragten.

 §  3
 Zahlungsverfahren

 (1)  Die  Pflicht  zur  Zahlung  der  Gebühr  entsteht  mit  der
 Anmeldung  zum  Studierfähigkeitstest  im  Rahmen  des
 Auswahlverfahrens  für  den  Bachelorstudiengang  Psy-
 chologie.  Die  Teilnahme  an  dem  Studierfähigkeitstest  ist
 nur  zulässig,  wenn  zuvor  die  Zahlung  der  Teilnahmege-
 bühr  nachgewiesen  wird.

 (2)  Einzelheiten  des  Zahlungsverfahrens  werden
 rechtzeitig  in  geeigneter  Weise  bekannt  gemacht.

 (3)  Im  Falle  der  Immatrikulation  wird  die  Teilnahmege-
 bühr  mit  der  bei  der  Immatrikulation  zu  erhebenden  Ver-
 waltungsgebühr  verrechnet.

 (4)  Eine  Erstattung  der  Gebühr  im  Falle  der  Nichtteil-
 nahme  am  Studierfähigkeitstest  ist  ausgeschlossen.

 §  4
 Inkrafttreten

 Diese  Gebührensatzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröf-
 fentlichung  in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Uni-
 versität  Berlin)  in  Kraft.

 *  Diese  Satzung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senatsver-
 waltung  am  26.Juni  2007  bestätigt  worden.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-
 plätzen  im  Bachelorstudiengang  Psychologie  des

 Fachbereichs  Erziehungswissenschaft  und
 Psychologie  der  Freien  Universität  Berlin

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO-
 Erprobungsmodell)  vom  27.  Oktober  1998  (FU-Mitteilun-
 gen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  8  Abs.  2  Nr.  1  des  Gesetzes
 über  die  Zulassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Ber-
 lin  in  zulassungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner
 Hochschulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung
 der  Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs  Er-
 ziehungswissenschaft  und  Psychologie  der  Freien  Uni-
 versität  Berlin  am  7.  Juni  2007  folgende  Satzung  erlas-
 sen:*

 §  1
 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  das  Auswahlverfahren  zur  Vergabe
 der  Studienplätze  im  Rahmen  der  Hochschulquote  ge-
 mäß  §  8  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG  für  den  Bachelorstudien-
 gang  Psychologie  des  Fachbereichs  Erziehungswissen-
 schaft  und  Psychologie.

 §  2
 Auswahlquote

 Ab  dem  Wintersemester  2007/2008  werden  60  Prozent
 der  nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar
 gebliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung
 geregelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschul-
 quote).

 §  3
 Zugangvoraussetzung

 Zugangsvoraussetzung  für  den  Bachelorstudiengang
 Psychologie  ist  die  Allgemeine  Hochschulreife  oder  eine
 sonstige  gesetzlich  vorgesehene  Studienberechtigung.

 §  4
 Auswahlkriterien

 (1)  Für  den  Bachelorstudiengang  Psychologie  gelten
 folgende  Auswahlkriterien:

 1.  Der  Grad  der  in  der  Hochschulzugangsberechtigung
 ausgewiesenen  Qualifikation  (Durchschnittsnote);

 2.  das  Ergebnis  eines  studiengangsspezifischen  Stu-
 dierfähigkeitstests.

 (2)  Das  Ergebnis  des  Studierfähigkeitstests  wird  mit
 der  Abiturdurchschnittsnote  in  ein  Verhältnis  von  49  zu
 51  gesetzt.  Dazu  werden  die  beiden  Werte  gleicherma-
 ßen  standardisiert  und  damit  vergleichbar  gemacht
 (z- Standardisierung).

 z-Standardisierung  einer  Variablen  x:  z  =  (x  –  Mx)/sx

 (Mx  steht  für  den  Mittelwert  der  Variablen  x,  sx  für  die
 Standardabweichung  von  x.)

 (3)  Es  wird  eine  Rangliste  gebildet.  Sind  n  Studienplät-
 ze  zu  vergeben,  werden  diese  an  die  n  Bewerberinnen
 und  Bewerber  mit  den  höchsten  Ranglistenwerten  verge-
 ben.  Bei  Ranggleichheit  wird  die  Rangfolge  gemäß  §  8  a
 BerlHZG  ermittelt.

 (4)  Die  Ranglistenwerte  (RW)  werden  nach  folgendem
 Verfahren  errechnet:

 RW  =  z1  ·  51  +  z2  ·  49

 1.  Abiturnote:

 Die  Durchschnittsnoten  aller  am  Studierfähigkeitstest
 teilnehmenden  Bewerberinnen  und  Bewerber  werden  in
 z-Werte  (z1)  umgerechnet  (drei  Nachkommastellen).
 Aufgrund  der  gegenläufigen  Polung  der  beiden  Variablen
 (Abiturdurchschnittsnote  und  Testergebnis)  wird  die  Abi-
 turdurchschnittsnote  anhand  nachfolgender  Formel  um-
 gepolt:

 x’=  ((max  (x)  +  1  –  x)  (max  (x)  steht  für  den  Maxi-
 malwert  der  Variablen  x.)

 Für  die  z-Standardisierung  der  Variable  Abiturdurch-
 schnittsnote  wird  x’  genutzt.

 Ausländische  Hochschulzugangsberechtigungen  von
 Deutschen  gleichgestellten  Bewerberinnen  und  Bewer-
 bern  werden  von  Uni-Assist  in  das  deutsche  Notensys-
 tem  umgerechnet.

 2.  Studierfähigkeitstest:

 Die  Ergebnisse  des  Studierfähigkeitstests  werden  eben-
 falls  in  z-Werte  (z2)  transformiert  (drei  Nachkommastel-
 len).  Die  Ergebnisse  werden  direkt  als  z-Werte  übermit-
 telt.  Die  einzelnen  Testmodule  werden  nicht  gesondert
 gewichtet.

 §  5
 Auswahlbeauftragte

 (1)  Für  die  Durchführung  des  Auswahlverfahrens  wer-
 den  mindestens  zwei  Auswahlbeauftragte  durch  die  De-
 kanin  oder  den  Dekan  im  Auftrag  des  Präsidiums  bestellt.
 Sie  müssen  im  Bachelorstudiengang  Psychologie  prü-
 fungsberechtigt  sein  und  in  einem  hauptberuflichen  Be-
 schäftigungsverhältnis  zur  Freien  Universität  Berlin  ste-
 hen.  Eine  Vertretung  ist  nicht  zulässig.

 (2)  Die  Bestellung  der  Auswahlbeauftragten  erfolgt  je-
 weils  für  ein  Auswahlverfahren.  Die  Auswahlbeauftrag-
 ten  organisieren  den  Studierfähigkeitstest  und  teilen  dem

 *  Diese  Satzung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senatsver-
 waltung  am  19.  Juni  2007  bestätigt  worden.  Die  Geltungsdauer  dieser
 Ordnung  ist  bis  zum  30.  September  2010  befristet.
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Präsidium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  die  Er-
 gebnisse  des  auf  der  Grundlage  von  §  4  durchgeführten
 Verfahrens  mit.

 §  6
 Studierfähigkeitstest,  Organisatorisches

 (1)  Bewerberinnen  oder  Bewerber  werden  zum  Stu-
 dierfähigkeitstest  schriftlich  unter  Angabe  von  Zeitpunkt
 und  Ort  eingeladen.  Die  Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,
 wenn  sie  mindestens  acht  Werktage  vor  der  Durchfüh-
 rung  des  Studierfähigkeitstests  abgesandt  wurde.

 (2)  Zur  Testabnahme  wird  nur  zugelassen,  wer

 a)  die  rechtzeitige  Zahlung  der  Teilnahmegebühr  nach-
 weist.  Maßgebend  ist  der  Zahlungseingang  auf  dem
 Konto  der  Freien  Universität  Berlin.  Mit  der  Ladung
 werden  das  Fristende  für  den  Zahlungseingang  und
 das  Konto  der  Freien  Universität  Berlin  bekannt  gege-
 ben;

 und

 b)  sich  durch  amtlichen  Lichtbildausweis  (Personalaus-
 weis,  Reisepass)  ausweist.

 (3)  Reisekosten  der  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer
 am  Studierfähigkeitstest  werden  nicht  erstattet.

 (4)  Der  Studierfähigkeitstest  wird  mit  Ausnahme  des
 Englischtests  in  deutscher  Sprache  durchgeführt.

 §  7
 Versäumnis,  Rücktritt

 (1)  Wenn  die  Bewerberin  oder  der  Bewerber  zu  einem
 ordnungsgemäß  festgesetzten  und  mitgeteilten  Termin
 nicht  erscheint,  sich  nicht  ordnungsgemäß  ausweist  oder
 die  Zahlung  der  Teilnahmegebühr  nicht  nachweist,  wird
 sie  oder  er  von  dem  weiteren  Auswahlverfahren  für  den
 jeweiligen  Zulassungstermin  ausgeschlossen.  Abs.  2
 bleibt  unberührt.

 (2)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  zum  Studierfä-
 higkeitstest  eingeladen  sind,  die  Gebühren  entrichtet  ha-
 ben  und  an  diesem  aus  einem  nachgewiesenen  wichti-
 gen  Grund  nicht  teilnehmen  können,  bekommen  das
 niedrigste  zu  erzielende  Testergebnis  zugeordnet.  Das
 Gleiche  gilt  für  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  den
 Test  in  Absprache  mit  einer  Aufsichtsperson  krankheits-
 bedingt  abbrechen  und  unverzüglich,  spätestens  aber
 nach  drei  Werktagen  ein  ärztliches  Attest  vorlegen.  Sie
 können  einmalig  am  Studierfähigkeitstest  für  die  Zulas-
 sung  zu  einem  nachfolgenden  Semester  teilnehmen,  oh-
 ne  dass  dies  als  Wiederholung  gilt.

 (3)  Bei  einer  erneuten  Bewerbung  wird  der  Testwert
 aus  der  ersten  Testung  herangezogen.  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  können  auf  Antrag  den  Test  einmal  im
 Rahmen  des  Zulassungsverfahrens  für  ein  nachfolgen-
 des  Semester  wiederholen.  Sie  nehmen,  sofern  eine  Be-

 werbung  erfolgt,  mit  dem  Testwert  aus  der  wiederholten
 Testung  an  weiteren  Auswahlverfahren  teil.

 §  8
 Störung,  Täuschung

 (1)  Wer  den  ordnungsgemäßen  Ablauf  der  Testabnah-
 me  stört,  kann  von  der  Fortsetzung  der  Testbearbeitung
 ausgeschlossen  werden;  in  diesem  Fall  wird  das  bis  zu
 diesem  Zeitpunkt  erzielte  Testergebnis  gewertet.

 (2)  Wer  versucht,  das  Testergebnis  durch  Täuschung
 oder  Benutzung  nicht  zugelassener  Hilfsmittel  zu  beein-
 flussen,  kann  von  der  Fortsetzung  der  Testbearbeitung
 ausgeschlossen  werden;  in  diesem  Fall  wird  das  Tester-
 gebnis  auf  das  niedrigste  zu  erzielende  Testergebnis
 festgesetzt.  Wird  die  Täuschung  oder  Benutzung  nicht
 zugelassener  Hilfsmittel  nach  Beendigung  der  Testab-
 nahme  aufgedeckt,  gilt  Satz  1  entsprechend.  Im  Falle
 einer  schwerwiegenden  Täuschung  oder  Benutzung
 nicht  zugelassener  Hilfsmittel  kann  die  Bewerberin  oder
 der  Bewerber  zeitweise  oder  auf  Dauer  vom  Vergabever-
 fahren  ausgeschlossen  werden.  Die  Entscheidung  trifft
 die  Dekanin  oder  der  Dekan  des  Fachbereichs  Erzie-
 hungswissenschaft  und  Psychologie.

 §  9
 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  entstandenen
 Niederschriften  sowie  die  von  den  Bewerberinnen  oder
 Bewerbern  eingereichten  Unterlagen  sind  in  der  Verwal-
 tung  des  Fachbereichs  Erziehungswissenschaft  und
 Psychologie  bis  zur  Bestandskraft  der  Entscheidung  und
 im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur  rechtskräftigen  Ent-
 scheidung  aufzubewahren.

 (2)  Testergebnisse  von  Bewerberinnen  oder  Bewer-
 bern,  die  nicht  zugelassen  werden,  sind  fünf  Jahre  ab
 dem  Zeitpunkt  der  letzten  erfolglosen  Bewerbung  aufzu-
 bewahren.

 (3)  Den  Bewerberinnen  und  Bewerbern  ist  auf  Wunsch
 Einsicht  in  die  Niederschriften  und  die  Reihenfolge  der
 Auswahl  (ohne  Namen)  zu  gewähren.

 §  10
 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage  der  Auswahlkriterien.

 (2)  Zugelassene  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  neu  vergeben.
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(3)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  unter
 Nennung  des  Testergebnisses  und  des  Rangplatzes.

 §  11
 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentlichung
 in  der  Mitteilung  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Berlin)
 in  Kraft.
7 vom 12.07.2007
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